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Einleitung
Die Registerprüfung landwirtschaftlicher
Kulturarten ist sowohl für die Sortenzu-
lassung als auch für die Erteilung des
Sortenschutzes Voraussetzung. Im fol-
genden Beitrag wird die Durchführung
der Registerprüfung in Österreich vor-
gestellt, insbesondere im Zusammen-
hang mit internationalen Regelungen.

Registerprüfung
Unter dem Begriff Registerprüfung ver-
steht man die Prüfung von Sorten auf ihre
Unterscheidbarkeit, Homogenität und
Beständigkeit. Im internationalen
Sprachgebrauch ist die Registerprüfung
als DUS-test bekannt, D für Distinctness
(Unterscheidbarkeit), U für Uniformity
(Homogenität) und S für Stability (Be-
ständigkeit).

Diese drei Kriterien der Registerprüfung
sind im Saatgutgesetz 1997 genau defi-
niert:

Unterscheidbarkeit: Eine Sorte ist unter-
scheidbar, wenn ihre Pflanzen sich in der
Ausprägung wenigstens eines Merkmals
von Pflanzen jeder anderen Sorte, die in
einem Vertrags- oder Mitgliedstaat zu-
gelassen oder deren Zulassung beantragt
wurde, deutlich unterscheiden.

Eine Sorte muss sich demnach wenig-
stens in einem sicher erfassbaren mor-
phologischen oder physiologischen
Merkmal von jeder anderen allgemein
bekannten Sorte unterscheiden. Eine
Unterscheidbarkeit aufgrund molekula-
rer Merkmale ist international noch im
Forschungsstadium und wird in der
DUS-Prüfung noch nicht eingesetzt, sehr
wohl jedoch Elektrophorese.

Homogenität: Eine Sorte ist homogen,
wenn ihre Pflanzen von wenigen Abwei-
chungen unter Berücksichtigung der
Besonderheit ihrer Vermehrung abgese-
hen, in der Ausprägung ihrer maßgeben-
den Merkmale hinreichend gleich sind.

Eine Sorte kann als hinreichend homo-
gen bezeichnet werden, wenn das Kol-
lektiv ihrer Pflanzen hinsichtlich der
Ausprägung ihrer maßgebenden Merk-
male eine im Bereich der biologischen
Möglichkeiten gegebene Uniformität
aufweist. Nur homogene Sorten sind
vergleichbar und unterscheidbar. Ent-
sprechend der Besonderheit der Vermeh-
rung (Selbstbefruchter, Fremdbefruchter,
etc.) kommen unterschiedliche Homoge-
nitätstoleranzen zur Anwendung.

Beständigkeit: Eine Sorte ist beständig,
wenn die Ausprägung ihrer maßgeben-
den Merkmale nach wiederholter Ver-
mehrung oder im Fall eines besonderen
Vermehrungszyklus am Ende eines jeden
Zyklus unverändert ist.

Eine Sorte darf sich nach ihrer Zulassung
in ihren Merkmalen und Eigenschaften
nicht mehr ändern.

UPOV
Die UPOV (Union Pour la Protection des
Obtentions Végétales, Internationaler
Verband zum Schutz von Pflanzenzüch-
tungen) ist eine zwischenstaatliche Or-
ganisation mit Sitz in Genf, die auf dem
im Jahr 1961 in Paris unterzeichneten
und seitdem mehrfach revidierten Inter-
nationalen Übereinkommen zum Schutz
von Pflanzenzüchtungen beruht (letzte
Revision 1991). Derzeit sind 50 Staaten
Mitglied der UPOV, 20 weitere stehen
in Verhandlungen. Österreich ist seit
1994 Mitglied der UPOV und hat das
Internationale Übereinkommen von
1978 unterzeichnet. Im Sortenschutzge-
setz 2001 findet jedoch bereits die revi-
dierte Fassung von 1991 ihren Nieder-
schlag.

Die UPOV bietet Hilfe bei der Etablie-
rung und Aufrechterhaltung eines funk-
tionierenden Sortenschutzsystems und
befasst sich mit der Förderung der inter-
nationalen Zusammenarbeit zwischen
den Verbandsstaaten. In technischen Ar-

beitsgruppen, bestehend aus fachlichen
Vertretern der Verbandsstaaten, werden
Dokumente erstellt, die den Mitgliedstaa-
ten als Empfehlungen zur Durchführung
der Registerprüfungen zur Verfügung
gestellt werden. Die Erstellung von
Richtlinien umfasst sowohl landwirt-
schaftliche Pflanzenarten und Gemüse,
als auch Obst, Zierpflanzen und Bäume.
Wesentlich ist die internationale Harmo-
nisierung des Prüfverfahrens von der
Anmeldung einer Sorte bis zu den Prüf-
berichten.

Da die Registerprüfung landwirtschaft-
licher Arten (und auch von Gemüse) so-
wohl Voraussetzung für die Sorten-
schutzerteilung als auch für die Sorten-
zulassung ist, finden sich die von der
UPOV erstellten Prüfrichtlinien sowohl
in den nationalen Prüfrichtlinien, als
auch in den zuständigen Gremien der
EU. Das für den Europäischen Sorten-
schutz zuständige Gemeinschaftliche
Sortenamt (CPVO) veröffentlicht Proto-
kolle, die bis auf kleine  Abänderungen
den Richtlinien der UPOV entsprechen.
Auch die Kommission in Brüssel hat für
die Listung in den Gemeinsamen Sorten-
katalog die Richtlinie erlassen, dass eine
Registerprüfung den Vorgaben des Ge-
meinschaftlichen Sortenamtes zu ent-
sprechen hat und somit den Empfehlun-
gen der UPOV folgt.

Durchführung der
Registerprüfung in
Österreich
Die Abteilung Sortenschutz und Regi-
sterprüfung des Institutes für Pflanzen-
bau (Bundesamt für Ernährungssicher-
heit, vorm. BFL) führt als einzige zen-
trale Stelle Österreichs die Registerprü-
fung für landwirtschaftliche Arten durch.
Für die praktische Durchführung bei
Gemüsearten ist die HBLVA Schönbrunn
zuständig.

Die Prüfungen erfolgen kulturartenspe-



264

B. FÜRNWEGER und J. TAFERNER

ALVA-Jahrestagung 2002, Klosterneuburg

zifisch über zwei bis drei Jahre an zwei
Standorten des offiziellen amtlichen
Prüfstellennetzes des Institutes (Fuchsen-
bigl und Grabenegg). Für sämtliche Ge-
treidearten, Mais, Erbse, Ackerbohne,
Kartoffel sowie diverse Kleinkulturen
(Mohn, Phazelie, Ölkürbis, Öllein,..)
werden Prüfungen durchgeführt. Die
Merkmalserhebungen am Feld und im
Labor (Bonituren, Messungen, Zählun-
gen) erfolgen durch eigens geschultes
Personal, Daten von Antragsstellern
(Züchterfirmen) werden nicht berück-
sichtigt.

Hohe Anforderungen an das Vergleichs-
sortiment und die Untersuchungsmetho-
dik erfordern verstärkte internationale
Zusammenarbeit (bilaterale Prüfverein-
barungen innerhalb der EU). So werden

Sonnenblume, Sojabohne, Raps, Gräser
sowie Luzerne und Kleearten in Frank-
reich, Deutschland, Holland oder Groß-
britannien geprüft. Eine Prüfvergabe er-
folgt, wenn eine Sorte, die in Österreich
zur Zulassung angemeldet wird, noch
nirgends geprüft wurde bzw. nirgends in
Prüfung steht. Ist die betreffende Sorte
jedoch bereits geprüft, bzw. steht sie in
Prüfung, so können fertige Prüfergebnis-
se zugekauft werden. Die Zusammenar-
beit erfolgt in beiden Fällen von Amt zu
Amt.

Ergebnisse
Als Ergebnis der Registerprüfung erhält
der Antragsteller einerseits den „Tech-
nischen Prüfbericht“, andererseits eine
„Botanische Sortenbeschreibung“. Im

Technischen Prüfbericht wird einer Sor-
te ihre Unterscheidbarkeit, Homogenität
und Beständigkeit während der Prüfpe-
riode bescheinigt.

Die botanische Sortenbeschreibung wird
zum Zeitpunkt der Zulassung erstellt und
enthält alle wichtigen morphologischen
und physiologischen Merkmale einer
Sorte.
Sie bildet in ihrer Gesamtheit das bota-
nische Sortenbild, welches sich nicht
mehr verändern darf. Diese offizielle
botanische Sortenbeschreibung ist fach-
liche Grundlage und Voraussetzung für
die Überwachung der eingetragenen Sor-
te bis zu deren Löschung. Sie dient eben-
falls als fachliche Unterlage für die Feld-
besichtigung durch die Saatgutanerken-
nungsbehörden.


